
l.Beiblatt BeIblatt zur Parlaoentskorrespondehz. 8.April 1949. 

A n tOr a g C b e a n t ~ 0 r tun g. 
• I ' 

Auf eine Anfrage der Abg.Dr.T s c h ade k und Genossen, 

betreffend eine Erweiterung des selbständigen Wirkungskreises der Fachbeamten 

des Justizdienstes, erklärt Bundesminister für Justiz Dr.G e r ö : 

Der erweiterte Wirkungskreis der Geschäftsstelle ist durch. Artikel VI 

der S.Gerichtsentlastungsnovelle, Bundesgesetz vom 2.Juli 1929, BGBl.Nr.222, 

eingeführt worden. Artikel VI, Punkt 4, des genannten Bundesgesetzes hat dem 

Gerichtsorganisationsgesetz als § 56a die Best irnmung eingetügt, dass best immtc 

Geschätte des gerichtliohen Vertahrens, soweit dies durch Verordnung des 

Bundesministers für Justiz für zulässig erklärt wirdf.'lut entsprechend befähigte 

Fachbeamte der Gerichtskanzlei zur selbständigel}.o1.l.nd selbstverantwortlichen 

Erledigung übertragen werden können. Dies-e Übertragung bezeichnet das Geset z 

als erweiterten Wirkungskreis. Die angeführte BC$iom~ngschatft nur eine 

Ermäohtigung.des Bundesministers für Justiz, deren Umfang durch das Gesetz 

begrenzt ist. Der BU];ldesminister für Justiz kann a Iso nur in diesem Rahr.len 

Geschäfte übertragen • 

. Mit der Veroidnungdes Bundesoinisters für Justiz vom 20~Dezember 192~, 

BGBl.Nr.4l2, wurden die gerichtlichen Geschäfte. fe~tgesetzt I die auf Faohbe~­

te der Gerichtskanzlei übertragen werden kÖl1nen~ In die ser Verordnu~ wurde 

glciolu:eitig bestimmt, dass der erweiterte W5irkungsltreis .Fachbeamten bei den 

Geriohten zu übertragen ist, bei denen die Belastung der Richter. die Be.­

~oh~leunigung des Gesohäftsgangos oder andere Gründe des Dienstes dies als 

zweokoässig erscheinen lassen. 

Die bG~~ihnete Verordnung 1st naoh der Befreiung Österreiohs durch 

die Verordnung des Bundesministers tür Justiz vom 20.Juni 1947, BGBl.Nr.196,.. 

ersetzt worden, in der der erweitere Wirkungskreis der Geschättsstelle nicht 

unvlosentlioh ausge,dehnt worden ist. Insoweit die Anfrage eine Novcllicrung 

der Verordnung Nr.~12/29 betrifft, ist demnach zu bemerken, dass diese Ver­

ordnung nicht mehr besteht, sondern bereits durch ellne neue Verordnung 

orsetzt worden ist, die auf Grund längerer Verhandlungen, bei denen auch. die 

Gewerkschaft der Justizangestellten zu Wort gekommen ist, erlassen wurde ... 

YIenn in der Antrage von der Zusage einer Novcllicrung der Verordnung Nr.412 

aus 1929 die Rede ist, so ist diese Zusage daher schon erfüllt. 
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.' 

2~Bc iblat t Beiblatt zur Parl~Jentskor~espondenz9 8~April 1949" 

Eine Novcllicrullß dcr 6 0 Gcri chts,entlastUl1gsn9v~11e oder richtiger 

des durch sie eingeführten § 50[\ GOG kann nur der }fatiConeu.rat vornehL1cn~ 
Ich könnte nur eine darauf abzie: ,:ndc Regierungsvo2'lage einbringen. 

Ucnn meine ,Erklärungen in Budgetausschuss am 9.Nover:.lber 1948 in 

diesem Sinne verstanden rlorden sein sollten, möchte ich folgendes bencrkel1! 

Ich halte gewisse Änderungen. der Best iLltlUngen des § 55a. GaG ni cht für ausge­

sohlossen, derzeit aber noch nicht für spruchreif. Die Sektion Ju.stiz der 

Gewerksohaft der öff.cnt-lich Angestellten, die von der Ausdehnung des er\lei .. 

torten Wirkungskreises in der Verordnung vom 20~Juni 1947 nicht befriedigt 

war f hat seither den Enti7Urf einer neuen Verordnung yorgelegt. Hiebei wrde 

allerdings nicht berücksichtigtJ dass dieser Entwurf eine ""derartige Ausdehnung 

des erweiterten Wirkungskreises vorsieht, dass er ohne Gesetzesäuderung nicht 

durohführbar ist. Eine solche anzure~n) ist aber nur auf Grund eingehender 

Vorbereitungen und reiflicher Erwägungen ~öglich. Dies umßonehr, als nach den 

Vorschlägen des Entwurfes Geschäfte in den erweiterten Wirkungskreis der 

Faohbeamten einbezogen werden sollen, die ihrem Wesen nach nur voneincl'il 

Richter erledigt werden können, wie insbesondere die Fällung von Urteiloll, 

die Abnahoe von Eiden und die Begutachtung von Gnadengesuchen um Nachsicht 

oder Milderung einer Strafe sowie andere wiohtige Angelegenheiten in 

Strafsachen. 

Das Bundesministerium für Justiz hat daher über diesen EntvlUrf der 

Sektion Justiz des Österreichischen Gewerkschaftsbundes die Gutachten der 

Oberlandes gerichts präs i dien sowie der Rcchtsanwaltska.riuner in TIien als Ver .... 

. troterin des RechtslUmaltsstandes und des Delegiertentages der asterreiohischell 

Notariatskatmler eingeholt<\ Mit Ausnahne de:ti letzterwähnten Gu.tachtens, das 

sich übrigens nur auf oine Einzelfrage beschrtbkt J lauten sämtliche Gutachten 

in der Hauptsaehe nb lehnend , wobei sehr beachtliche Eedcnken gegen eine weit'.;.;.'. 

Ausdehnung des erweiterten-Wirkungskreises vorgebracht werden. 

Infolgedessen ~rich bisher nicht in der Lage, dem Nationalrat.eine 

Vorlage zu unterbreiten, die auf eine Abänderung des § 56a GOG abzielte. Ich 

1llöohtc darauf' hinneisen, dass es sich hier un eine der wichtigsten Fragen der 

Gerichtsorganisation handelt) die keineswegs von Standpunkte der Interessen 

einer bestintlten Bedienstetengruppe gelöst nerden kannt sondern bei der zu 

prüfen ist, welche Art der Verteilung der in Frage koomenden Geschäfte auf 

Riohter und Fachbcaote rum sichersten eine g~sctz~ässige, rasche und verhält­

nismässig wohlfeile Rechtspflege gewähr.lc:i st ato Ich behalte mir vor, na.ch 
, 

allfälliger nochmaliger P':fJ:'8.t;Ull{; aller in Betracht kotJOel1den Stellen in di3 SC" 

Angelegenheit eine allseits befriedigende Lösung zu suchen. 

-:!,-o-.-~-,,'" 
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